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Umfang des Versicherungsschutzes 
 


1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 


eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Per-
sonen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund   
g e s e t z l i c h e r   H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n   p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s   
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 


1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche  handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 


statt der Leistung; 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können; 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-


tragsleistung geschuldeten Erfolges; 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  


 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 


Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 


2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
3 Versichertes Risiko 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 


(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 


Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasser-
fahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 


(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind. 


3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kün-
digen. 
 


4 Vorsorgeversicherung 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages 


sofort versichert.  
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 


Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Ent-
stehung.  
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu 
dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 


(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 


4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den 
Betrag von EUR 1.000.000 pauschal für Personen- und Sachschäden und - soweit vereinbart - EUR 100.000 für Vermö-
gensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 


4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge 


der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu ver-


sichern sind. 
  


5 Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 


und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden 
ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich be-
standen hätte. 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 


5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten. 
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 


Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Ver-
sicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 


5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 


 
6 Begrenzung der Leistungen  
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 


begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt. 


6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 


6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 


6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 


6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 


Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 


Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch 
verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den  
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 
Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt. 


6.8    Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 


 
7 Ausschlüsse 


Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen: 


7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 


Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 


7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 


7.4 Haftpflichtansprüche  
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten, 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages, 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.  


7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-


rungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern 
und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, 
die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind). 


(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 


(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öf-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 


(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-
delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 


(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 


 
zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 
Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen 
der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 


7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat 
oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  
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7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bear-


beitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren; 


(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der Benutzung betroffen waren; 


(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich 
diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden getrof-
fen hatte. 


 
zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediens-
teten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 


7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers 
die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben. 


7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII 
sind jedoch mitversichert. 


7.10 (a)  Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch  solche Umweltschäden entstandenen 
Kosten in Anspruch genommen wird.  
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umset-
zungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versi-
cherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 


 (b)  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder 
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 


durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 


Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 


zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);  
- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);  
- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 


unterliegen; 
- Abwasseranlagen 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 


7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 


ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf  


(1) gentechnische Arbeiten, 
(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3)  Erzeugnisse, die  


-  Bestandteile aus GVO enthalten, 
-  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 


7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch 
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 


7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
soweit es sich handelt um Schäden aus 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 


7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Dis-


kriminierungen.  
7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers 


resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die durch Krankheit 
der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fäl-
len besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig gehandelt hat. 
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Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung  
 
8 Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungssteuer 


Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält 
die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 


 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag  
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-


scheins fällig. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags. 


9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 


9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 


 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag  
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums 


fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen 
Zeitpunkt erfolgt. 


10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.  
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, 
die nach der Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 


10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeit-
punkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf 
hingewiesen wurde. 


10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Zif-
fer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 


 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  


Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.  
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist. 


 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung  


Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 


 
13 Beitragsregulierung  
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos ge-


genüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitrags-
rechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 


13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermä-
ßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 


13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Anga-
ben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer 
zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-
lung des erhöhten Beitrages erfolgten. 
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13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.  


 
14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  


Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
 


15 Beitragsangleichung 
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsum-


me berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der 
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 


15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den er-
mittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten 
dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe 
der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichem Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 


15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag 
um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbei-
trag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen ge-
ringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so 
darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Scha-
denzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf dieje-
nige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 


15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 


 
Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 
 
16 Dauer und Ende des Vertrages  
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem 


Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen 
ist. 


16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. 


16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 
darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 


 
17 Wegfall des versicherten Risikos 


Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem 
Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 
Dasselbe gilt, wenn das versicherte Risiko weggefallen ist, weil der Versicherungsfall eingetreten ist. 


 
18 Kündigung nach Beitragsangleichung 


Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang  des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht. 


 
19 Kündigung nach Versicherungsfall  
19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 


- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch ge-


richtlich zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder 
der Zustellung der Klage zugegangen sein.  


19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Ver-
sicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende  der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 


 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 


Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird. 


20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 
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- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode 


in Schriftform gekündigt werden. 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 


- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 


- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 


20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhält-
nis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Perio-
de als Gesamtschuldner. 


20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten 
unverzüglich anzuzeigen.  
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in 
diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 
 


21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften  
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Ver-
sicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versiche-
rer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 


 
22 Mehrfachversicherung 
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 


Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-


dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 


 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 


 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 


Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen. 


23.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 


Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, 
weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. 
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer. 


(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 


(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht. 


23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
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Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsiche-
rung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen. 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 3 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte 


23.4 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 


 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  


Besonders Gefahr drohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb ange-
messener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzu-
mutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr drohend. 


 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche 


erhoben wurden. 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 


des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer 
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 


25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies eben-
falls unverzüglich anzuzeigen. 


25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versiche-
rungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versi-
cherers bedarf es nicht.  


25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Ver-
fahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 


 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 


erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung frist-
los kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 


26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 


 
Weitere Bestimmungen 
 
27 Mitversicherte Personen 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer 


selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten ent-
steht. 


27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben 
den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 


 
28 Abtretungsverbot  


Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 







NV-Versicherungen VVaG   AHB 2008 
 


Stand 01/2008  Seite 9 von 9 
 


29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 


die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenser-


klärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers. 


29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung. 


 
30 Verjährung 
30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 


allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 


Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht. 


 
31 Zuständiges Gericht  
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 


Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 


31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsneh-
mer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 
Partnergesellschaft ist. 


31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 


 
32 Anzuwendendes Recht  


Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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I. Versichert ist 


- im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und der folgenden 
Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Pferde. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen o. dgl. Zwecke finden diese Bestimmungen keine 
Anwendung. 


 
II. Mitversicherte Personen 


Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
- der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 
- des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Eigenschaft. 
- des Fremdreiters; 
mitversichert sind auch gesetzliche Haftpflichtansprüche des Tierhüters/fremden Reiters an den Versicherungsnehmer.  


 
III. Leistungsumfang 


Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen. Auf Ziffer 6 der AHB 2008 wird hingewiesen. 
 
IV. Deckungserweiterungen 


1. Vorübergehender Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr, innerhalb der EU bis zu drei Jahren 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2008 – die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 


2. Flurschäden gelten als mitversichert. 


3. Deckschäden  
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus ungewolltem Deckakt. 


4. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Reitbeteiligten  
Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Benutzung des versicherten 
Reitpferdes gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten.  Die Reitbeteiligten sollten in dem Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen namentlich benannt werden. 
Ebenso gilt die gesetzliche Haftpflicht aus dem unentgeltlichen Verleih an fremde Reittiernutzer als mitversichert. 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB 2008 – Haftpflichtansprüche der Reitbeteiligten und der Reittiernutzer 
gegen den Versicherungsnehmer. Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7.5 AHB 2008 bleiben bestehen. 


5. Mitversicherung von Fohlen 
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Fohlen, soweit diese nicht älter als sechs Monate 
sind. Voraussetzung ist, dass die Fohlen im Besitz des Versicherungsnehmers sind, beim Muttertier bleiben und die Muttertiere 
über diesen Vertrag versichert sind. 
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6.  Mietsachschäden 


 Mietsachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. Die Versicherungssumme für Mietsachschäden beträgt 
1.000.000 EUR im Rahmen der Sachschadendeckungssumme. 
Ausgeschlossen sind 
6.1.1.  Haftpflichtansprüche wegen 


a)  Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 
b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
c)  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann: 


6.1.2.  die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche (Text des Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.). 


7.  Forderungsausfall 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 1.3 bis 1.5 
Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Pferd 
eines Dritten geschädigt wird und die daraus entstandenen Schadenersatzforderungen gegen den Schädiger nicht durchgesetzt 
werden können. Inhalt und Umfang der Schadenersatzansprüche richten sich in entsprechender Anwendung nach dem 
Deckungsumfang der Tierhalterhaftpflichtversicherung dieses Vertrages.  
 
Versichert sind Personenschäden oder Sachschäden der versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher 
Haftbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.  
Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklearen- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder 
Erdbeben stehen. 
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den 
Schädiger im streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des 
Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen 
den Schädiger erfolglos geblieben ist.  
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass 
-  entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobilien- oder Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen 


Befriedigung geführt hat; oder 
-  eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der Schädiger in den letzten drei Jahren die 


eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. 
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der in der 
Tierhalterhaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme, soweit die Schadenersatzforderung 1.000 EUR oder mehr 
beträgt. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. 
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den 
Versicherer abzutreten. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer für die 
versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den ein Träger der 
Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist. 


8.  Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen und Turnieren 
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privater Teilnahme an Veranstaltungen wie Schauvorführungen und Turnieren 
(außer Pferderennen) sowie den Vorbereitungen hierzu (Trainingsläufe). Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 
durch die Teilnahme kein Einkommen erzielt wird. 


9.  Reiten mit und ohne Sattel 
Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1.1 und 2.1 AHB Schäden aus dem Reiten mit und ohne Sattel. 


10.  Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 und 7.5 AHB übergangsfähige Regressansprüche von 
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden. 


11. Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers 
Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungsnehmers oder den eingetragenen Lebenspartner (siehe Anhang²) 
und/oder unverheiratete Kinder des Versicherungsnehmers bzw. des eingetragenen Lebenspartners besteht der 
bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 


12. Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten Deckungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 


13. Künftige Bedingungsverbesserungen 
Werden die dieser PferdeMaXX-Versicherung zugrunde liegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen 
Vertrag. 


V. Deckungseinschränkungen 
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert 
ist. Insbesondere gilt nicht mitversichert die Zurverfügungstellung des Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu 
Veranstaltungen sowie die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichtes. 
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I. Versichert ist 


- im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Haftpflichtversicherungsbedingungen (AHB) und der folgenden 
Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter der im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Pferde. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen o. dgl. Zwecke finden diese Bestimmungen keine 
Anwendung. 


II. Mitversicherte Personen - Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
- der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers; 
- des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Eigenschaft. 
- des Fremdreiters; 
mitversichert sind auch gesetzliche Haftpflichtansprüche des Tierhüters/fremden Reiters an den Versicherungsnehmer.  


III. Leistungsumfang 
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen. Auf Ziffer 6 der AHB 2008 wird hingewiesen. 


IV. Deckungserweiterungen 


1. Vorübergehender Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr, innerhalb der EU bis zu fünf Jahren 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB 2008 – die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 


2. Flurschäden gelten als mitversichert. 


3. Deckschäden  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus gewolltem und 
ungewolltem Deckakt. 


4. Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Reitbeteiligten.  
Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhältnisse über die regelmäßige Benutzung des versicherten 
Reitpferdes gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten.  Die Reitbeteiligten sollten in dem Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen namentlich benannt werden. 
Ebenso gilt die gesetzliche Haftpflicht aus dem unentgeltlichen Verleih an fremde Reittiernutzer als mitversichert. 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB 2008 – Haftpflichtansprüche der Reitbeteiligten und der Reittiernutzer 
gegen den Versicherungsnehmer. Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 7.5 AHB 2008 bleiben bestehen. 


5. Kutschfahrten 
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privaten Gebrauchs eigener oder fremder Pferdefuhrwerke (z. B. Kutschen oder 
Schlitten). Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass hierdurch kein Einkommen erzielt wird. Ausgeschlossen sind 
Schäden an der Kutsche. 


6. Mitversicherung von Fohlen 
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Fohlen, soweit diese nicht älter als zwölf Monate 
sind. Voraussetzung ist, dass die Fohlen im Besitz des Versicherungsnehmers sind, beim Muttertier bleiben und die Muttertiere 
über diesen Vertrag versichert sind. 


7.  Mietsachschäden 


7.1  Mietsachschäden an Gebäuden 
Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. Die Versicherungssumme für Mietsachschäden beträgt 
5.000.000 EUR im Rahmen der Sachschadendeckungssumme. Ausgeschlossen sind 
7.1.1.  Haftpflichtansprüche wegen 


a)  Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 
b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
c)  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann: 
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7.1.2.  die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche (Text des Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.). 


7.2  Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Weiden 
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken 
gemieteten Stallungen, Reithallen und Weiden. Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 10.000 EUR, höchstens aber 
jeweils das Doppelte für alle Schäden eines Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 
20% mind. 250 EUR selbst. Ausgeschlossen sind 
7.2.1.  Haftpflichtansprüche wegen 


a)  Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 
b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
c)  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann: 


7.2.2.  die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen 
fallenden Rückgriffsansprüche (Text des Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.). 


7.3   Mietsachschäden an zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten oder genutzten Pferdetransportanhängern 
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu privaten Zwecken 
gemieteten bzw. geliehenen Pferdetransportanhängern, sofern hierfür nicht über einen anderen Vertrag Entschädigung verlangt 
werden kann. Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 2.500 EUR, höchstens aber jeweils das Doppelte für alle Schäden 
eines Versicherungsjahres. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 20 % mind. 250 EUR selbst. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung. 


8.  Forderungsausfall 
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 1.3 bis 1.5 
Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Pferd 
eines Dritten geschädigt wird und die daraus entstandenen Schadenersatzforderungen gegen den Schädiger nicht durchgesetzt 
werden können. Inhalt und Umfang der Schadenersatzansprüche richten sich in entsprechender Anwendung nach dem 
Deckungsumfang der Tierhalterhaftpflichtversicherung dieses Vertrages.  
Versichert sind Personenschäden oder Sachschäden der versicherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzlicher 
Haftbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.  
Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklearen- und genetischen Schäden, soweit diese 
nicht auf eine medizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder 
Erdbeben stehen. 
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den 
Schädiger im streitigen Verfahren vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des 
Schädigers vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen 
den Schädiger erfolglos geblieben ist.  
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, dass 
-  entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobilien- oder Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen 


Befriedigung geführt hat; oder 
-  eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der Schädiger in den letzten drei Jahren die 


eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. 
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der in der 
Tierhalterhaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssumme, soweit die Schadenersatzforderung 500 EUR oder mehr 
beträgt. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Vollstreckungsunterlagen 
und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. 
Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den 
Versicherer abzutreten. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer für die 
versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für den ein Träger der 
Sozialversicherung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist. 


9.  Teilnahme an reitsportlichen Veranstaltungen und Turnieren 
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privater Teilnahme an Veranstaltungen wie Schauvorführungen, Pferderennen 
und Turnieren sowie den Vorbereitungen hierzu (Trainingsläufe). Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass durch 
die Teilnahme kein Einkommen erzielt wird.  


10.  Reiten mit und ohne Sattel 
Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1.1 und 2.1 AHB Schäden aus dem Reiten mit und ohne Sattel. 


11.  Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 und 7.5 AHB übergangsfähige Regressansprüche von 
Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern 
wegen Personenschäden. 


12. Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers 
Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungsnehmers oder den eingetragenen Lebenspartner (siehe Anhang²) und/ 
oder unverheiratete Kinder des Versicherungsnehmers bzw. des eingetragenen Lebenspartners besteht der bedingungs-
gemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Partner eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer. 


13. Vorsorgeversicherung 
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten Deckungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 


14. Künftige Bedingungsverbesserungen 
Werden die dieser PferdePremium-Versicherung zugrunde liegenden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil der 
Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen 
Vertrag. 


V. Deckungseinschränkungen 
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert 
ist. Insbesondere gilt nicht mitversichert die Zurverfügungstellung des Tieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen 
sowie die Verwendung zu Zwecken des Reitunterrichtes 
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Produktinformationsblatt für die private 
Tierhalterhaftpflichtversicherung 
(Stand 09/2008) 
 
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene 
Tierhalterversicherung geben. Diese Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige 
Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus dem Antrag, der Versicherungspolice und den beigefügten 
Versicherungsbedingungen. Lesen Sie deshalb die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 
 
 
1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 


 
Wir bieten Ihnen eine private Tierhalterversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie alle weiteren im Antrag genannten 
Besonderen Bedingungen und Vereinbarungen. 


 
2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 


 
Versichert sind Schäden an Personen oder Sachen, die auf Ihr Tier zurückzuführen sind und für die Sie als 
Halter oder von Ihnen bestimmte Hüter des Tieres einstehen müssen. Dies gilt auch für Schadenfälle, die 
bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten von bis zu einem Jahr entstehen. Im Rahmen des 
Versicherungsschutzes regulieren wir nicht nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher 
Höhe eine Verpflichtung zum Schadenersatz besteht, wehren unbegründete Schadenersatzansprüche ab 
und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.  
Eine spezielle Tierhalterhaftpflichtversicherung kann für Hundehalter und für Halter von Reit- und Zugtieren 
(Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel usw.) abgeschlossen werden. Demgegenüber sind Schäden 
durch zahme, kleine Haustiere wie z. B. Katzen, Meerschweinchen oder Wellensittiche bereits durch die 
Privathaftpflichtversicherung und Jagdhunde ggf. über Ihre Jagdversicherung erfasst, während gewerblich 
oder landwirtschaftlich gehaltene Tiere über eine gesonderte gewerbliche Tierhalterhaftpflichtversicherung 
versichert werden müssen. 
Die Einschränkung des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziffer 4 dieses 
Produktinformationsblattes. 


 
3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert, wenn Sie nicht oder 


verspätet zahlen? 
 
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versicherungsschutz und der Art der 
Zahlweise. Einzelheiten hierzu finden Sie in Ihrem Antrag unter Zahlweise und Laufzeit oder in unserem 
Angebot unter Beitragszahlung. Beachten Sie aber bitte, dass Sie endgültige Angaben erst Ihrer 
Versicherungspolice entnehmen können. 
Bitte bezahlen Sie den ersten Beitrag spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Versicherungspolice. Alle 
weiteren Beiträge sind jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. 
Wenn Sie den ersten Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag 
zurücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der 
verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen Folgebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf den 
rückständigen Betrag innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist entfällt Ihr Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziffer 9  und 10 der beigefügten AHB. 


 
4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 


 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen 
Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.  
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher Handlung hervorgehen, Ihnen 
gegenüber durch Angehörige bzw. Mitversicherte entstehen oder aus beim Gebrauch eines Kraft-, 
Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden. Es können darüber hinaus auch solche 
Schäden nicht reguliert werden, die entstehen bei Gefahren aus Betrieb und Beruf oder Gefahren eines 
Dienstes, Amtes oder einer verantwortlichen Betätigung in einer Vereinigung aller Art sowie Schäden durch 
ungewöhnliche oder gefährliche Beschäftigung.  
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der 
Ausschlussgründe entnehmen Sie Ziffer 7 der beigefügten AHB. 







 


 


 
5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen können Verletzungen 


dieser Pflichten haben? 
 
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen 
Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten 
Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben.  
Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. 
Unter Umständen können wir den Vertrag vorzeitig kündigen. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 23 der beigefügten AHB. 


 
6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des Vertrages und welche Folgen können 


Verletzungen dieser Pflichten haben? 
  
Immer einmal im Jahr bekommen Sie Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres Risikos 
gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. So kann der Versicherungsschutz den 
zwischenzeitlichen Veränderungen angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen 
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während der Vertragslaufzeit zur 
Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns aufgefordert werden, soweit Ihnen eine 
vorsorgliche Schadenvermeidung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann der 
Versicherer nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen. Darüber hinaus weisen wir auf die in 
Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 13.1 und 24 der beigefügten AHB. 


 
7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten ist und welche Folgen können 


Verletzungen dieser Pflichten haben? 
 


Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt werden, auch wenn gegen Sie noch 
keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise 
verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 
wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies 
umfasst auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umgehende Mitteilung aller 
gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben 
werden (z. B. Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage, Streitverkündung), gegen 
die Sie auch ohne besondere Aufforderung fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird 
dann durch uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie dem eingeschalteten 
Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf 
die in Ziffern 5 beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten weisen wir 
ausdrücklich hin. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 25 und 26 der beigefügten AHB. 


 
8.  Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 


 
Der Versicherungsschutz beginnt zum in der Versicherungspolice bzw. in unserem Angebot angegebenen 
Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens 
einem Jahr verlängert er sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag 
nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein 
weiteres Jahr, wenn Sie den Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit 
kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als drei Jahren, können Sie diesen bereits zum Ende des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns Ihre Kündigung 
hierbei drei Monate vor Ablauf  der ersten drei Jahre Ihrer Vertragslaufzeit zugehen muss. 
  


 
9.  Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
 


Neben der unter Ziffer 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des Vertrages 
bestehen weitere Kündigungsrechte. Beispielsweise durch endgültiges Wegfallen Ihres 
Versicherungsrisikos – etwa durch Umzug ins Ausland – oder durch Eintritt des Versicherungsfalls.  
 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziffern 17 bis 21 der beigefügten AHB. 
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NV-Versicherungen VVaG 
 


Satzung 
 
 
 
I.  Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1  Name, Sitz und Geschäftsgebiet 
 
1. Die im Jahre 1818 gegründete Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit führt den Namen „NV-Versicherungen VVaG“. Die 


Gesellschaft hat ihren Sitz in Neuharlingersiel.  
2. Das Geschäftsgebiet umfasst die Bundesrepublik Deutschland sowie die übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU-


Staaten). 
 
§ 2  Zweck 
 
1. Die Gesellschaft betreibt die Sach-, die Haftpflicht- und die Unfallversicherung sowie im Rahmen der Kraftfahrt-Versicherung nur 


die Landfahrzeuge-Kaskoversicherung. 
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, für die übernommenen Versicherungen bei anderen Versicherungsunternehmen 


Rückversicherung zu nehmen.  
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungsverträge auch gegen feste Prämie abzuschließen. Solche Versicherungen dürfen  


15 % der Beitragseinnahmen aus den Mitgliederversicherungen nicht übersteigen. Durch Abschluss eines solchen 
Versicherungsvertrages wird der Versicherungsnehmer nicht Mitglied der Gesellschaft. 


4. Die Gesellschaft hat ferner das Recht, durch ihre Organisation für Rechnung anderer Versicherungsunternehmen 
Versicherungen in den Sparten zu vermitteln, die sie selbst nicht betreibt. 


 
§ 3   Geschäftsjahr und Bekanntmachungen 
 
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
2. Die Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger. 
 
 
II.  Mitgliedschaft 
 
§ 4  Mitgliedschaft 
 


Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Versicherungsvertrages und endet mit dessen Ablauf. Ausgeschiedene Mitglieder 
haben keinen Anspruch auf das Gesellschaftsvermögen.  


 
 
III. Organe 
 
§ 5   
 


Die Organe der Gesellschaft sind: 
1. der Vorstand; 
2. der Aufsichtsrat; 
3. die Mitgliedervertreterversammlung. 
 
§ 6  Der Vorstand 
 
1. Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt; dieser bestimmt auch die Anzahl. Er 


kann eine von ihnen zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 


2. Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zur Gesellschaft regelt sich nach dem Inhalt der vom Aufsichtsrat mit ihnen 
abzuschließenden Anstellungsverträge. 


3. Der Vorstand ist berechtigt, sich eine Geschäftsordnung zu geben und mit schriftlicher Genehmigung des Aufsichtsrates 
Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte zu bestellen. 


4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit 
einem Prokuristen vertreten. 


 
§ 7  Der Aufsichtsrat 
 
1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Personen, die Mitglieder der Gesellschaft sein müssen. Sie werden von der Mitglieder-


vertreterversammlung bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die über die Entlastung für das  
4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das Geschäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen.  
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Das Amt beginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit dem Zeitablauf. Wiederwahl ist zulässig. Für alle drei 
Aufsichtsratsmitglieder wird nur ein Ersatzmitglied gewählt. 


2. Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der Wahlen zum Aufsichtsrat vorgenommen worden sind, findet eine 
Sitzung des Aufsichtsrates statt, zu der eine Einladung nicht ergeht.  In dieser Sitzung werden unter Vorsitz des ältesten 
Mitgliedes der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt.  


3. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es der Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliedervertreterversammlung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn unter Berücksichtigung des Ersatzmitgliedes 
weniger als drei Mitglieder vorhanden sind. Die Amtsdauer des Ersatzmitgliedes währt solange, wie das Amt des 
Ausgeschiedenen gewährt hätte, an deren Stelle es getreten ist. 


4. Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der Aufsichtsrat durch schriftliche, mündliche, telefonische oder telegrafische 
Einladung des Vorsitzenden. 


5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei Mitglieder anwesend sind. Falls ein Mitglied an einer Sitzung nicht teilnimmt, ist 
der Ersatzmann stimmberechtigt. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. 


6. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat unverzüglich einzuberufen, wenn es von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder 
des Vorstandes unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes schriftlich beantragt wird. Im übrigen gelten für die Einberufung 
des Aufsichtsrates die gesetzlichen Bestimmungen.  


7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein Protokoll geführt werden. Das Protokoll ist von allen anwesenden Mitgliedern 
zu unterzeichnen.  


8. Die Mitglieder des Vorstandes wohnen den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme bei, soweit der Aufsichtsrat für 
einzelne Sitzungen nicht anders beschließt. 


9. Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen durch den Vorsitzenden. 
10. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf Tagegelder und auf Erstattung von Barauslagen. Eine etwaige Vergütung wird 


von der  Mitgliedervertreterversammlung festgesetzt. 
 
§ 8  Aufgaben des Aufsichtsrates 
 


Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen Rechte und Pflichten. Ihm obliegen insbesondere:  
 


1.  a)  Überwachung der Geschäftsführung; 
         b)  Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages über die Überschussverteilung und des Geschäftsberichtes sowie die 


Berichterstattung an die Mitgliedervertreterversammlung.      
         c)  Feststellung des Jahresabschlusses; 


d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines Dienstverhältnisses. 
 


2.      Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für: 
a)  Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundeigentum 
b)  Festsetzung von Nachschussbeiträgen; 
c)  Verträge mit anderen Versicherungsunternehmen, ausgenommen Rückversicherungsverträge; 
d) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte. 
 


3.        Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt: 
a)  die Satzung zu ändern, soweit die Änderung nur die Fassung betrifft;  
b)  Beschlüsse der  Mitgliedervertreterversammlung, durch welche die Satzung geändert wird, soweit abzuändern, wie das die 


Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung verlangt; 
c)  sich eine Geschäftsordnung zu geben. 


 
§ 9  Die Mitgliedervertreterversammlung 
 
1. Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Mitgliedervertreterversammlung, die aus den stimmberechtigten Mitgliedervertretern 


(Delegierte) besteht.  
2. Die Einberufung ist einen Monat vor dem Tage der Mitgliedervertreterversammlung unter Angabe der Tagesordnung im 


Bundesanzeiger bekannt zu geben. Die Delegierten sollen außerdem durch Brief 10 Tage vor dem Tag der 
Mitgliedervertreterversammlung unter Angabe der Tagesordnung eingeladen werden.  


3. Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung wird alljährlich innerhalb der ersten acht Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres abgehalten. 


4. Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung finden statt, wenn der Aufsichtsrat oder der Vorstand es beschließen oder 
wenn von mindestens einem Drittel der Mitglieder der Mitgliedervertreterversammlung unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
dies schriftlich beantragt wird.  


5. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter. Die 
Versammlungsleitung kann vom Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied übertragen werden. 


6.       Die Mitgliedervertreterversammlung findet vorzugsweise am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Ostfriesland 
statt. 


 
§ 10  
 


Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der 
abgegebenen Stimmen durch Handzeichen oder, wenn Einspruch erhoben wird, durch Stimmzettel gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Ergibt sich bei einer Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 


 
§ 11   
 


Die Mitglieder der Gesellschaft können bis zum 1. Januar jeden Jahres bei der Gesellschaft Anträge zur Beschlussfassung durch 
die Mitgliedervertreterversammlung schriftlich einreichen und einen Delegierten mit der Begründung beauftragen oder zur 
Begründung ein Mitglied der Gesellschaft in die Mitgliedervertreterversammlung entsenden. Die Vorschläge oder Anträge 
müssen von mindestens 1 ‰ der Mitglieder der Gesellschaft unter Angabe von Name, Anschrift und  Mitgliedsnummer 
unterzeichnet sein. 







NV-Versicherungen VVaG   Satzung  
 


Stand 08/2006  Seite 3 von 4 
 


 
§ 12  Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende Aufgaben: 
 
1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des Berichtes des Aufsichtsrates über die Prüfung des 


Jahresabschlusses.  
2. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat sich für die Feststellung durch die 


Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt. 
3. Verteilung des Überschusses. 
4. Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates. 
5. Wahlen zum Aufsichtsrat. 
6. Wahl gemäß § 13, Nr. 7 und Abberufung der Mitgliedervertreter. 
7. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates und des Tagegelds der Mitgliedervertreter. 
8. Änderung der Satzung und Einführung neuer Versicherungszweige. 
9. Auflösung der Gesellschaft. 
 
§ 13  Mitgliedervertreter (Delegierte) 
 
1. Die Mitgliedervertreter vertreten die Gesamtheit der Mitglieder. Sie erhalten dafür eine von der Mitgliedervertreterversammlung 


festzusetzendes Tagegeld. 
2. Die Mitgliedervertretung besteht aus mindestens 20 und höchstens 30 Mitgliedervertretern. Die Mitgliedervertreter werden von 


den Mitgliedern gewählt. Zum Mitgliedervertreter soll nur ein Mitglied gewählt werden, dass das 70. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 
Zur Wahl der Mitgliedervertreter ist ein vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat erstellter Wahlvorschlag den 
Mitgliedern gemäß § 9, Nr. 2, Satz 1 bekannt  zu geben. Gleichzeitig ist in der Einladung dazu aufzufordern, weitere 
Wahlvorschläge spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung einzureichen. Dabei muss ein Wahlvorschlag von 1 ‰ 
der Mitglieder unter Angabe von Name, Anschrift und  Mitgliedsnummer unterzeichnet sein. Die Mitgliedervertreter sollen dem 
Arbeitsgebiet der Gesellschaft entsprechend verschiedenen Berufsgruppen angehören.  


3. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Mitglieder beschlussfähig. Das Wahlrecht kann nur persönlich ausgeübt 
werden. 


4. Der Vorstand bestimmt den Protokollführer, der über die Wahlhandlung ein Protokoll aufzunehmen hat. Dieses ist vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 


5. Wählbar ist jedes Gesellschaftsmitglied, dass volljährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. Nicht wählbar sind 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder und Mitarbeiter der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen sowie Vertreter  im 
Sinne von § 84 HGB, Angestellte, Arbeitnehmer und sonstigen Personen, die in Diensten eines Wettbewerbsunternehmens 
stehen. Sofern Mitgliedervertreter eine der vorgenannten Tätigkeiten aufnehmen, scheiden sie mit sofortiger Wirkung als 
Mitgliedervertreter aus. 


6. Die Amtszeit der Mitgliedervertreter beträgt 6 Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt durch Handzeichen oder, wenn 
hiergegen von mindestens 10 % der anwesenden Mitglieder Einspruch erhoben wird, durch Stimmzettel.  


7. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig aus, kann die nächste Mitgliedervertreterversammlung Nachwahlen nach den Vorschriften 
von Nr. 2 Satz 3 ff. vornehmen. Die Amtszeit der zugewählten Mitgliedervertreter dauert solange, wie die Amtszeit der 
Ausgeschiedenen gewährt hätte. 


8. Das Amt des Mitgliedervertreters erlischt 
a)  durch schriftliche Erklärung der Amtsniederlegung gegenüber der Gesellschaft 
b)   durch Wegfall der Mitgliedschaft 
c)  durch Verlust der Amtsfähigkeit und der Wählbarkeit nach Nr. 5 
d)  durch Abwahl seitens der Mitgliedervertreterversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitgliedervertreter. 


 
§ 14  Einschränkungen für Mitglieder des Aufsichtsrates und Mitgliedervertreterversammlung 
 


Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Mitgliedervertreterversammlung müssen ihr Amt zur Verfügung stellen, sobald sie für 
einen anderen Versicherer vertraglich oder als freier Mitarbeiter tätig werden. 


 
 
IV.  Finanz- und Vermögensverwaltung 
 
§ 15  Einnahmen 
 


Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen aus: 
1. den im voraus zu zahlenden Beiträgen der Mitglieder; 
2. den gegebenenfalls zu zahlenden Nachschüssen; 
3. den sonstigen Einnahmen. 
 
§ 16  Die Mitglieder haben jährlich im voraus Beiträge nach Maßgabe des vom Vorstand beschlossenen Tarifs zu entrichten. Sie sind 


innerhalb von drei Wochen nach Ausschreibung zu zahlen. Für den Fall des Verzuges eines Mitglieds mit der Beitragszahlung 
gelten die §§ 38 und 39 des Versicherungs-Vertragsgesetzes. 


 
§ 17  Nachschüsse 
 
1. Reichen die Einnahmen sowie die Rückstellungen und die verfügbaren Rücklagen zur Deckung der Ausgaben in einem 


Geschäftsjahr nicht aus, so sind die Mitglieder verpflichtet, Nachschuss-Beiträge bis zur Höhe eines Jahresbeitrages nach dem 
Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge zu leisten. 


2. Zu den Nachschuss-Beiträgen haben auch die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder beizutragen. 
3. Zur Zahlung des Nachschuss-Beitrages sind die Mitglieder in der gleichen Weise aufzufordern wie zur Zahlung der laufenden 


Jahresbeiträge. Die Verzugsfolgen richten sich nach § 38 des Versicherungs-Vertragsgesetzes. 
4. Über die Festsetzung der Nachschüsse und deren Höhe entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat. 
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§ 18  Verlustrücklage 
 
1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage gebildet. Die Mindesthöhe 


beträgt 2,25 Millionen Euro. 
2. Solange die Mindesthöhe der Verlustrücklage noch nicht erreicht ist, wird ihr der Jahresüberschuss vollständig zugeführt. 


Aufwendungen für die Beitragsrückerstattung werden während dieser Zeit nicht getätigt. 
3. Hat die Verlustrücklage die Mindesthöhe erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht, so fließen ihr nur noch ein von der 


Mitgliedervertreterversammlung zu bestimmender Teil des Jahresüberschusses zu, der mindestens 10 % und höchstens 50 % 
des Jahresüberschusses beträgt.  


4. Weitere Zuweisungen an die Verlustrücklage, auch über die Mindestverlustrücklage hinaus oder an eine freie Rücklage können 
vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen werden.  


5. Die Verlustrücklage darf erst bei Erreichen bzw. Wiedererreichen von einem Drittel der Mindesthöhe bis zu einem Viertel ihres 
Bestandes und nach Erreichen bzw. Wiedererreichen ihrer Mindesthöhe bis zu 50 % ihres Bestandes zur Deckung des Verlustes 
eines Geschäftsjahres in Anspruch genommen werden. In Ausnahmefällen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in 
einzelnen Geschäftsjahren davon abgewichen werden. 


 
§ 19  Beitragsrückerstattung 
 
1. Soweit der sich in einem Geschäftsjahr aus der Bilanz ergebende Überschuss nicht zur Bildung von Rücklagen (Verlustrücklage, 


freie Rücklage) verwendet wird, wird er der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt. Die Rückstellung für 
Beitragsrückerstattung darf ausschließlich für Beitragsrückerstattungen Verwendung finden. 


2. Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Vorstandes beschließen, ob und in welcher Höhe Ausschüttungen an die Mitglieder bar 
auszuzahlen oder auf die Beiträge oder Nachschüsse des folgenden Geschäftsjahres anzurechnen sind. 


3. Die Verteilung der Beitragsrückerstattung erfolgt im Verhältnis zur Höhe des Jahresbeitrages, der bei Ausschüttung zu zahlen ist. 
Rückerstattungsberechtigt sind alle Versicherungsnehmer, die am Anfang des Geschäftsjahres, in dem die Rückerstattung 
gewährt wird, Mitglieder der Gesellschaft sind und es auch während des gesamten vorhergehenden Geschäftsjahres waren. Wird 
beschlossen, die Beitragsrückerstattung auf Nachschüsse anzurechnen, sind alle nachschusspflichtigen Versicherungsnehmer 
rückerstattungsberechtigt. 


4. Die Ausschüttung kann unterbleiben, wenn die Beitragsrückerstattung weniger als 10 EUR oder 10 % des Beitrages beträgt. 
 
§ 20  Anlage des Vermögens 
 


Das Vermögen der Gesellschaft ist nach den gesetzlichen Vorschriften und den von der Versicherungs-Aufsichtsbehörde 
aufgestellten Richtlinien anzulegen. 


 
 
V.  Änderung der Satzung  
 
§ 21 
 
1. Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen der 


Mitgliedervertreterversammlung. 
2. Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
3. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, vorzunehmen. Er ist weiterhin 


ermächtigt, für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde Änderungen verlangt, bevor sie einen Änderungsbeschluss der 
Mitgliedervertreterversammlung genehmigt, dem zu entsprechen. 


4. Die Satzung kann hinsichtlich der Bestimmungen über die betriebenen Versicherungszweige, die Organe und die 
Vermögensverwaltung mit Wirkung für bestehende Versicherungsverhältnisse geändert werden. 


 
 
VI. Auflösung der Gesellschaft 
 
§ 22 
 
1. Ein Beschluss der Mitgliedervertreterversammlung über die Auflösung der Gesellschaft oder Übertragung des 


Versicherungsbestandes auf ein anderes Unternehmen bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen. Die 
Mitgliedervertreterversammlung ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder der 
Mitgliedervertreterversammlung. Ist die Mitgliedervertreterversammlung nicht beschlussfähig, so ist binnen Monatsfrist eine 
weitere Mitgliedervertreterversammlung einzuberufen, in der ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder der 
Mitgliedervertreterversammlung (Delegierte) der Beschluss mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst werden 
kann. 


2. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Übrigen gelten für die Durchführung der Auflösung oder 
Bestandsübertragung die gesetzlichen Bestimmungen. 


 
 
Genehmigt durch Urkunde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, vom 04.08.2006 
GZ: VA 33 – VU 5015 – 2006/0001 
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Wichtiger Hinweis
Der Vermittler berät Sie bei Abschluss des Vertrages. Er ist zur Entgegennahme mündlicher Erklärungen und Angaben nicht 
bevollmächtigt, und zwar weder vor noch nach Vertragsschluss. Sämtliche Erklärungen und Angaben sind daher schriftlich 
niederzulegen. 


Durch den Abschluss dieser Versicherung werde ich Mitglied der NV-Versicherungen VVaG.


Vorläufi ger Versicherungsschutz
Eine erteilte vorläufi ge Deckungszusage tritt rückwirkend außer Kraft, wenn der Antrag unverändert angenommen, der 
Versicherungsbeitrag aber nicht innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der Widerrufsfrist gezahlt wird und der Versiche-
rungsnehmer diese Verspätung zu vertreten hat. Übt der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht aus, so erlischt die vor-
läufi ge Deckung ebenfalls. Der Versicherer ist berechtigt die vorläufi ge Deckungszusage mit einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich oder per E-Mail zu kündigen. Dem Versicherer gebührt in diesem Fall den auf die Zeit des Versicherungsschutz 
anfallenden Beitrag.


Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform ( z.B. Brief, 
Fax, E-Mail widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen (Produktinformationsblatt und 
Versicherungsinformationen) und diese Belehrung zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:


 NV-Versicherungen VVaG
 Johann-Remmers-Mammen-Weg 2
 26427 Neuharlingersiel


Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 0 49 74 / 91 70 99


Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf 
die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.


Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie 
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche 
Zustimmung nicht erteilt, oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren 
gesamten Beitrag.


Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.


Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr 
ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat.


Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des 
Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen 
des Vertrages sowie für entsprechende Prüfung bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen An-
trägen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis 
nehmen konnte, das mir gegebenenfalls auch zu dem zu den gesetzlich für die anderen Verbraucherinformationen vorge-
sehenen Zeitpunkt überlassen wird.


Einzugsermächtigung für den Einzug von Versicherungsbeiträgen
Hiermit erteile ich der NV-Versicherung VVaG, 26427 Neuharlingersiel (NV) die Ermächtigung, von mir zu zahlende 
Versicherungsbeiträge mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungslastschriftverfahren zu Lasten meines im Antrag 
genannten Kontos einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.







Rechtsform: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG)
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. jur. Frank Lühring
Vorstand: Johann Cremer (Vorsitzender), Arend Arends
Sitz: Neuharlingersiel (Ostfriesland) • Registergericht: Aurich HRB 1534


Anschrift des Versicherers:
NV-Versicherungen VVaG
Johann-Remmers-Mammen-Weg 2
D-26427 Neuharlingersiel


Telefon: 0 49 74 / 91 70-0
Fax: 0 49 74 / 91 70 99
Internet: www.nv-online.de
E-Mail: info@nv-online.de


Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepfl icht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepfl icht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.


Welche vorvertraglichen Anzeigepfl ichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen 
wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.


Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepfl icht verletzt wird?


1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertraglich Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben 
wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand


-  weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
-  noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht


ursächlich war. Unsere Leistungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht arglistig verletzt haben.


Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrages zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.


2. Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertraglichen Anzeigepfl icht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.


3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden wir die anderen Bedingungen auf unser 
Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen 
erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.


Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrenabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
über die Vertragsänderung schriftlich kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.


4. Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepfl icht, die das von 
uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.


Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss. Dies gilt nicht für die Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt 
zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.


5. Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepfl icht, 
des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis 
und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass 
die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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